
Planung und die Chancen der Cikumene bibeltheologische Diskussion Kap Erst
ur dann werden die Folgerungen BeZUgEN und
Aus dem Buch erhellt deutlich, daß eine wird geprüft, wiıie weit Barth anthropo-

logisch und eologis: verifizierbaren ate-Planung NUur pragmatischen Gesichts-
gorjen argumentiert. Auch bei Barth diepunkten und ohne theologische Überlegun- Geisttauftfe nach der Wassertaufe und ant-gen scheitern muß Andererseits erhielte das
ortet die Wassertaufe als menschliche Ge-ökumenische Gespräch ıIn der Festlegung auf horsamstat der Geisttaufe. WIT|  d dengemeinsame Planung erst Verbindlichkeit.

ber sind WIT schon CO weit? Man wird Ausführungen des Vf. zustimmen  — dürfen
Muck beipflichten: „Die Okumene ist und konkrete Neuansätze auch für die kath,

heute no: B-  .. eın Thema aulıcher Dar- Theologie, WIie 61e csich schon bei esch
stellung. Bemühungen eser Richtung und Rahner feststellen lassen, dankbar
wirken eher blockierend. Zum uS:! begrüßen. „50MI1 ist Barths auflehre eine
kommt das 11© Miteinander VOr allem in provokative Anfrage, die weiterführen

und weitergeführt werden soll”Raumgebrauch und Raumnutzung“ (72)
WienDie juridischen und oft genannten) Hnan- Johannes Emminghaus

ziellen Probleme waäaren noch die geringsten;die liturgischen Anforderungen divergieren EUTSCHE BISCHOF:  NFERENZ/RAT
jedo: 5alız erneDill: Und alles DER EVANGELISCHEN IN
paßt, paßt letzten Endes nichts. | LAND (Hg.), Gemeinsame kirch-
ist gut, diese Schwierigkeiten einmal iche Irauung. Ordnung der en
formuliert SIN}  d, damit Nan si  v nicht Trauung für konfessionsverschiedene aare
Wunschdenken erschöp: Das Buch aDer unter Beteiligung der Pfarrer beider Kir-
nicht mutlos machen, sondern das Gespräch chen. (40.) Pustet, Regensburg/Stauda, Kas-
vorantreiben. sel 1972 art. DM 8 —
Wien ohannes Emminghaus Die deutschsprachige Ausgabe des kath

Trauungsritus vom 19, 3, 196 jegt immer
noch nicht VOT, in den Gliedkirchen derSCHLÜTER D, Karl Barths Tauf-

Te. VELK gibt ım Augenblick neun VOTI-interkonfessionelles Gespräch.
(Konfessionskundliche und kontroverstheolo- schiedene Trauungsliturgien. 1ese lich-
sche Studien, hg. V, ohann-Adam-Möhler- keiten bringen SOonders bei „ökumenischen
Institut, 33) Bonifacius-Druck, Trauungen F also SO. Gegenwart ines
Paderborn 1973 Ln. D  V} Vang. und 1nes kal  — Pfarrers, große Unan-

nehmlichkeiten. Oft kommt dann derEine kontroverstheologisch-öSkumenische ÄAr- Eile zZu „selbstgebastelten Agenden“”, diebeit, in der VE ähnlich wie Hans Küng den seltensten Fällen befriedigen. Die
Vor Jahren seinem Rechtfertigungswerk Deutsche Bischofskonferenz und der Rat derversucht, die auflehre Barths mit der Ng. Kirche In Deutschland en erkatholischen zZu konfrontieren und vVvoan einer gemeinsamen Kommigssion eifruchtbare Ansätze auch für die katholische
Sakramentenlehre aufzuzeigen. Die Diftfe- Ordnungen erarbeiten lassen, von denen (je

ın der Denkform mu@ Ja nicht unbe- nach dem Ort der Irauung) die eine VOTLT-

dingt ugleich auch eine Differenz in der wiegend dem kath. Ritus nach der Coll.
Rituum Von 1950, doch bereits mit erheb-Sache sein. Dabei geht VF umsichtig VOT, lichen Zusätzen dem nachkonziliarenstellt in eginem Kap. Barths Tauflehre In Trauritus), die andere der weitestverbrei-den Kontext seiner gesamten Theologie, teten CVang. Agende olg!klammert dabei aber das vielventilierte Pro- Diese andreichung ist ußerordentli hil£-blem der ndertaufe weitgehend rel: berücksichtigt el| Möglichkeiten (jegeht VOT allem ü die Alternative VvVon gött-

licher Geisttaufe und menschlicher Wasser- in der kath. oder CVangß. T  e), gibt dazu
taufe, welch letztere der Ethik zuordnet gute erläuternde Hinweise, Liedvorschl  age
und deren Sakramentalität bestreitet. In und Perikopenverzeichnisse. Der Druck
e1nem  d 2. Kap. wird das ufgegriffene Pro- zweifarbig und sehr übersichtlich, die Auf-

machung für den liturgischen Gebrauch WÜr-blem 1n der Tradition zurückverfolgt auf die dig angeMESSeCN.exemplarischen Positionen von Augustinus/ jen Johannes EmminghausThomas und Calvin, un den theologie-
geschi  ichen Hintergrund schärfer heraus- HENTZE WILLI, 1r| uUNM.: zr Ein-zuarbeiten und die Unterschiede der heit hbei Desiderius Erasmus ON Rotterdam .schichtlichen 5Situation, den Perspektiven und
Denkformen weiter verdeutlichen. (Konfessionskundliche und kontroverstheo-
zeig sich, daß Barths Positionen nicht logische Studien, he V, ohann-Adam-Möh-
in ein Affront SCEH die Tradition ler-Institut, 34) Bonifacius-Druck,
sind, sondern B Bedeutsamkeiten akzen- Paderborn 1974 20 —.
tuiert sind, die auch die Tradition schon er Leser des Erasmus ist zunächst über-
kennt Von bes. Bedeutung ist dann die , wie neuzeitlich dessen theologische

Planung und die Chancen der Ökumene 
durchdacht. 
Aus dem Buch erhellt deutlich, daß eine 
Planung nur aus pragmatischen Gesichts­
punkten und ohne theologische Oberlegun­
gen scheitern muß. Andererseits erhielte das 
ökumenische Gespräch in der Festlegung auf 
gemeinsame Planung erst Verbindlichkeit. 
Aber sind wir schon so weit? Man wird 
H. Muck beipflichten: ,,Die Ökumene ist 
heute (noch) nicht ein Thema baulicher Dar­
stellung. Bemühungen in dieser Richtung 
wirken eher blockierend. Zum Ausdruck 
kommt das neue Miteinander vor allem in 
Raumgebrauch und Raumnutzung11 (72). 
Die juridischen und (oft genannten) finan­
ziellen Probleme wären noch die ger~ngsten; 
die liturgischen Anforderungen divergieren 
jedoch ganz erheblich. Und was für alles 
paßt, paßt letzten Endes für gar nichts. Es 
ist gut, daß diese Schwierigkeiten einmal 
formuliert sind, damit man sich nicht im 
Wunschdenken erschöpft. Das Buch will aber 
nicht mutlos machen, sondern das Gespräch 
vorantreiben. 
Wien Johannes H. Emminghaus 

SCHLOTER RIOIARD, Karl Barths Tauf­
lehre. Ein interkonfessionelles Gespräch. 
(Konfessionskundliche und kontroverstheolo­
gische Studien, hg. v. Johann-Adam-Möhler­
Institut, Bd. 33) (301.) Bonifacius-Druck, 
Paderborn 1973. Ln. DM 34.-. 

Eine kontroverstheologisch-ökumenische Ar­
beit, in der Vf. - ähnlich wie Hans Kiing 
vor Jahren in ,seinem Rechtfertigungswerk 
- versucht, die Tauflehre Barths mit der 
katholischen zu konfrontieren und dabei 
fruchtbare Ansätze auch für die katholische 
Sakramentenlehre aufzuzeigen. Die Diffe­
renz 1in der Denkform muß ja nicht unbe­
dingt zugleich auch eine Differenz in der 
Sache sein. Dabei geht Vf. umsichtig vor, 
stellt in einem 1. Kap. Barths Tauflehre in 
den Kontext seiner gesamten Theologie, 
klammert dabei aber das vielventilierte Pro­
blem der Kindertaufe weitgehend aus. Es 
geht vor allem um die Alternative von gött­
licher Geisttaufe und menschlicher Wasser­
taufe, welch letztere er der Ethik zuordnet 
und deren Sakramentalität er bestreitet. In 
einem 2. Kap. wird das aufgegriffene Pro­
blem in der Tradition zurückverfolgt auf die 
exemplarischen Positionen von Augustinus/ 
Thomas und Calvin, um so den theologie­
geschichtlichen Hintergrund schärfer heraus­
zuarbeiten und die Unterschiede in der ge­
schichtlichen Situation, den Perspektiven und 
Denkformen weiter zu verdeutlichen. Dabei 
zeigt sich, daß Barths Positionen nicht 
schlechthin ein Affront gegen die Tradition 
sind, sondern daß Bedeutsamkeiten akzen­
tuiert sind, die auch die Tradition schon 
kennt. Von bes. Bedeutung ist dann die 

bibeltheologische Diskussion im 3. Kap. Erst 
dann werden die Folgerungen gezogen und 
wird geprüft, wie weit Barth in -anthropo­
logisch und theologisch verifizierbaren Kate­
gorien argumentiert. Auch bei Barth ruft die 
Geisttaufe nach der Wassertaufe und ant­
wortet die Wassertaufe als mensdtliche Ge­
horsamstat der Geisttaufe. Man wird den 
Ausführungen des Vf. zustimmen dürfen 
und konkrete Neuansätze auch für die kath. 
Theologie, wie sie sich schon bei O. H. Pesch 
und K. Rahner feststellen lassen, dankbar 
begrüßen. ,,Somit ist Barths Tauflehre eine 
provokative Anfrage, die weiterführen will 
und weiter.geführt werden soll11 (284). 
Wien Johannes H. Emminghaus 

DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ/RAT 
DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN 
DEUTSCHLAND (Hg.), Gemeinsame kirch­
liche Trauung. Ordnung der kirchlichen 
Trauung für konfessionsversm.iedene Paare 
unter Beteiligung der Pfarrer beider Kir­
chen. (40.) Pustet, Regensburg/Stauda, Kas­
sel 1972. Kart. DM 8.-. 

Die deutschsprachige Ausgabe des kath. 
Trauungsritus vom 19. 3. 1969 liegt immer 
noch nicht vor, in den Gliedkirchen der 
VELKD · gibt es im Augenblick neun ver­
schiedene Trauungsliturgien. Diese Mißlich­
keiten bringen besonders bei „ökumenischen 
Trauungen11

, also solchen in Gegenwart eines 
evang. und eines kath. Pfarrers, große Unan­
nehmlichkeiten. Oft kommt es dann in der 
Eile zu „selbstgebastelten Agenden11

, die ln 
den seltensten Fällen befriedigen. Die 
Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der 
evang. Kirche in Deutschland haben daher 
von einer gemeinsamen Kommission zwei 
Ordnungen -erarbeiten lassen, von denen (je 
nach dem Ort der Trauung) die eine vor­
wiegend dem kath. Ritus (nach der Colt. 
Rituum von 1950, doch bereits mit erheb­
lichen Zusätzen aus dem nachkonziliaren 
Trauritus), die andere der weitestverbrei-
teten evang. Agende folgt. _ 
Diese Handreichung ist außerordentlich hilf­
reich, berücksichtigt beide Möglichkeiten (je 
in der kath. oder evang. Kirche), gibt dazu 
gute erläuternde Hinweise, Liedvorschläge 
und Perikopenverzeichnisse. Der Druck ist 
zweifarbig und sehr übersichtlich, die Auf­
machung für den liturgischen Gebraum. wür­
dig und angemessen. 
Wien Johannes H. Emminghaus 

HENTZE WILLI, Kirche und kirchliche Ein­
heit bei Desiderius Erasmus von Rotterdam. 
(Konfessionskundliche und kontroverstheo­
logische Studien, hg. v. Johann-Adam-Möh­
ler-Institut, Bd. 34) (236.) Bonifacius-Druck, 
Paderborn 1974. Ln. DM 26.-. 

Jeder Leser des Erasmus ist zunächst über­
rascht, wie neuzeitlich dessen theologische 
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Konzeptionen Grunde sind. Diesem Banne hg V, Weber/A. Rauscher, 4) (240.),
SI Vft. der vorliegenden römi- Schöningh, Paderborn 19  S Kart. DM —

schen Doktorarbeit auch nich|  Pr entziehen.
sieht dem breiten Spektrum 5 Die Arbeit Herrs behandelt die „Basisdis-

asmus-Texten, präsentiert, instink- kussion der Jahre unmitbelbar nach 1945,
Liv mehr Traditionsbewußtsein, Kirchlichkeit die ekanntlich auf der Suche nach 1ner

gemeinsamen gesellschaftlichenund Gläubigkeit allerdings gepaart mit
Zusammenle eine Wiederbelebung desreformfreudiger Kritik und zukunftsweisen- atırrechtsdenkens rachten. wird aberden Vorstellungen), wie cie dem UIT=-
überdies versucht, die Elemente naturrecht-sprünglich indizierten Vermittlungstheologen

nich!  Pn zutraute auch heute noch ichen Denkens der eutschen protestanti-
nicht rauxu: gibt das schiefe E schen Theologie der Gegenwart das {
musbild den Kirche  storikern d 3C seit den enden eißiger Jahren dieses
und meın daher der historisch-kritischen Jh.s zusammenfassend und in ihrer Ent-
Methode 1m Interesse einer eigen! wicklung darzustellen.
erasmischen ystema! abschwören mUÜs- geht aus von der Feststellung H.-H.

eys (1961), die weithin anzıtref-
Das hat bedauerlicherweise Folge, d en! Rede, der Protestantismus kenne kein
die große Belesenheit des Autors B-  er so Naturrecht, dieser Verallgemeinerung nicht
ZUT Geltung kommt wie S1@e verdiente. stimme und kommt ZUMM Ergebnis, die
Der Zettelkatalog wirdc Widersacher CVaNg,. eologie sich auf einem behutsamen

YSC, wıie sie eute VO den Weg zZzu einer positiveren Einschätzung des
Biblikern lernen kann, und damit auch der Naturrechts efinde Die heutige Situa-
eigentlichen Ärgumentation. 1  ist sich be- Fion cel gekennzeichnet durch ein ‚einge-
wußt, daß Erasmus ke  ınen Traktat „De ammerties I a.ll H.-D Wendland) ul
Ecclesia” geschrieben hat. Wer aber Eras- Naturrecht, Was heißt, daß das Naturrecht
S genaucTt gelesen hat, weiß, aß man der Verklammerung 1Nnes spe: PTO-
solch einen bei diesem ernster testantischen Glaubensverständnisses als

muß als VE tut. Vielleicht S ine praktikable Hıil Findung »
die Versuchung der ystematiker älterer Recht und Gere  gkeit der pluralen (Ge-

Schule, ein deduktiv EeWONNENECS Ge€. anerkannt wird (216
Schema die entsprechenden „A0  CL  ‚xrg beizu- Dem VFE gelingt C5, iınen guten ZUSaneNn-

Das nicht schle: sein, assenden inblick die zeitgenössische
wWwWenn L1 von vorneherein als eologie des eutschen

ausgewiesen ist. Hier jedo WÄare protestantische
nduktion en BCeWESEN. beweist Sprachraums überhaupt geben. Dies in-

folge der S]| anbietenden Methode,
einerseits viel, W  L11 S21n Kapitel nächst die theologischen Positionen der
über das „Volk (,Ottes' denke (45 ff), Autoren Jeicher Richtung und gleicheranderseits ]:  jest zuwenig Nau, W Sch: (so der Dialektischen Theologie
u  i die h}+rage der päpstlichen hrvollmacht und der „Ordnungstheologie”) aufzuzeigen,geht (124 Vieles, A Erasmus der und hier 22501 de[rs ihre Bewertung einer
Bildwelt der S  S und der Väter einfa| theologia naturalis, n dann auf die nNatur-
referiert, wird, wie MIT sche:  int,  s theologisch re:  en Implikationen e2ser eologieüberschätzt, anderes WIe *UL wWwIie seine schließen. Unerhört heilsam ist dabei die
kirchenbezogene Kreuzestheologie bleibt [11- S Buch vermittelte Einsicht, daß und wıe
erwähnt. Doch bekäme gerade Va aher sehr clie theologischen Grundpositionen sich
se1ıne Friedens- und Konsensidee Profil Sonst im Gesellschaftsbild der betreffenden Kon-
Dleibt weiterhin der aufklärerische fessionen niederschlagen. Glänzend PIW: die
fist und unentschiedene Ireniker.
Vielleicht ist es nicht fair, 21n höheres Vorgangsweise, Gefahren und Vorteile einer

Matf  4A15 von Ausgeglichenheit der Darstellung theologischen Theorie wıe der Zwei-Reiche-
re Luthers die Sozialethik kurz

und des Urteils von einem Doktoranden zZu
fordern. Denn Anmerkungen, die

leicht verständlich aufzuzeigen
Eine gediegene und wertvolle Arbeit also,bei der Lektüre eigentlich Seite die den er und Kirchenpolitikermachen möchte, sprechen eher rll die Sub- alg unDedın! empfehlenswert erscheint. ]stantialität der Arbeit. cind ja bekanntlich Buch, das manches ZU11 besseren Verständ-nicht die schle  estien Früchte, enen n1s des deutschsprachigen Protestantismus

Wespen BenN. atholischerseits beitragen kann. Als Gesell-
Bochum/Wilhering Gerhard inkler chaftsethiker ist  s überrascht VO:  »3 der

Tatsache, C  afß die gemeinsame protestantisch-
ORALTHEOLOGI AaSs1s IM Na  rechtsdenken S{

stabil ist. Vielleicht Üüßte i1Nan fragen, ob
HE Zur Frage nach dem die Moltmann eraufbeschworene
Naturrecht 1 deutschen Protestantismus der tung der „Theologie der Hoffnung“ und die
Gegenwart. (Abhandlungen von ihr inspirierten gesellschaftspolitischen

”2

Konzeptionen im Grunde sind. Diesem Banne 
kann .sich nun Vf. der vorliegenden römi­
schen Doktorarbeit auch nicht entziehen. 
Er sieht in dem breiten Spektrum. von 
Erasmus-Texten, das er präsentiert, instink­
tiv mehr Traditionsbewußtsein, Kirmlic:hkeit 
und Gläubigkeit (allerdings sepaart mit 
reformfreudiger Kritik und zukunftsweisen­
den Vorstellungen), wie man sie dem ur­
sprünglich indizierten Vermittlungstheologen 
nicht zutraute und auch heute noch vielfach 
nicht zutraut. H. gibt für das ~chiefe Eras­
musbild den Kirchenhistorikern die Schuld 
und meint daher der historisch-kritischen 
Methode im Interesse einer eigentlich un­
erasmischen Systematik abschwören zu miis­
sen. 
Das hat bedauerlicherweise zur Folge, daß 
die große Belesenheit des Autors nicht so 
zur Geltung kommt wie sie es verdiente. 
Der Zettelkatalog wird zum Widersacher 
der Analyse, wie man sie heute von den 
Biblikern lernen kann, und damit auch der 
eigentlichen Argumentation. H. ist sich be­
wußt, daß Erasmus keinen Traktat „De 
Ecclesia" geschrieben hat. Wer .aber Eras­
mus genauer gelesen hat, weiß, daß man 
solch einen Umstand bei diesem ernster 
nehmen muß, als es Vf. tut. Vielleicht war 
es die Versuchung der Systematiker älterer 
Schule, für ein deduktiv gewonnenes 
Schema die entsprechenden „loci" beizu­
steuern. Das mag nicht so schlecht sein, 
wenn eine Arbeit von vorneh-erein als spe­
kulativ ausgewiesen ist. Hier jedoch wäre 
Induktion angemessen gewesen. H. beweist 
einerseits zu viel, wenn ich an sein Kapitel 
über das „Volk Gottes" denke (45 ff), 
anderseits liest er zuwenig genau, wo es 
um die Frage der päpstlichen Lehrvollmacht 
geht (124 ff). Vieles, was Erasmus aus der 
Bildwelt der Bibel und der Väter einfach 
referiert, wird, wie mir scheint, theologisch 
überschätzt, anderes wiederum wie seine 
kirchenbezogene Kreuzestheologie bleibt un­
erwähnt. Doch bekäme gerade von daher 
seine Friedens- und Konsensidee Profil. Sonst 
bleibt er weiterhin der aufklärerische Pazi­
fist und unentschiedene Ireniker. 
Vielleicht ist es -nicht ganz fair, ein höheres 
Maß von Ausgeglichenheit der Darstellung 
und des Urteils von einem Doktoranden zu 
fordern. Denn die Anmerkungen, die man 
bei der Lektüre eigentlich Seite für Seite 
machen möchte, sprechen eher für die Sub­
stantialität der Arbeit. Es sind ja bekanntlich 
nicht die schlechtesten Früchte, an denen die 
Wespen nagen. 
Bochum/Wilhering Gerhard B. Winkler 

MORALTHEOLOGIE 

HERR THEODOR, Zur Frage nach dem 
Naturrecht im deutschen Protestantismus der 
Gegenwart. (Abhandlungen zur Sozialethik, 
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hg. v. W. Weber/A. R:auscher, Bd. 4) (240.), 
Schöningh, Paderborn 1972. Kart. DM 20.-. 

Die Arbeit Herrs behandelt die „Basisdis­
kussion" der Jahre unmittelbar nach 1945, 
die bekanntlich auf der Suche ,nach einer 
gemeinsamen Größe neuen gesellschaftlichen 
Zusammenlebens eine Wiederbelebung des 
Naturrechtsdenkens brachten. Es wird aber 
überdies versucht, die Elemente naturrecht­
lichen Denkens in der deutschen protestanti­
schen Theologie der Gegenwart - das fst 
seit den beginnenden dreißiger Jahren dieses 
Jh.s - zw;ammenfassend und in .ihrer Ent­
wid<lung darzustellen. 
H. geht aus von der 11:?ststeUung H.-H. 
Schreys (1961), da8 die weithin anzutref­
fende Rede, der Protestantismus kenne kein 
Naturrecht, in dieser Verallgemeinerung nicht 
stimme und kommt zum Ergebnis, daß die 
evang. Theologie sich auf einem behutsamen 
Weg zu einer positiveren Einschätzung des 
Naturrechts befinde (209). Die heutige Situa­
tion sei .gekennzeichnet durch ein „einge­
klammertes Ja" (H.-D. Wendland) zum 
Naturrecht, was heißt, daß das Naturrecht in 
der Verklammerung eines spezifisch pro­
testantischen Glaubensverständnisses als 
eine praktikable Hilfe zur Findung von 
Recht und Gerechtigkeit in der pluralen Ge­
sellschaft anerkannt wird (216 f). 
Dem Vf. gelingt es, einen guten zusammen­
fas9enden Einblick in die zeitgenössische 
protestantische Theologie des deutschen 
Sprachraums überhaupt zu geben. Di~ in­
folge der sich anbietenden Methode, zu­
nächst die theologischen Positionen der 
Autoren gleicher Richtung und gleicher 
Schule (so z. B. der Dialektischen Theologie 
und der „Ordnungstheologie") aufzuzeigen, 
und hier besonders ihre Bewertung einer 
theologia naturalis, um dann auf die natur­
rechtlichen Implikationen dieser Theologie 
zu schließen. Unerhört heilsam ist dabei die 
vom Buch vermittelte Einsicht, daß und wie 
sehr die theologischen Grundpositionen sich 
im Gesellschaftsbild der betreffenden Kon­
fessionen niederschlagen. Glänzend etwa die 
Vorgangsweise, Gefahren und Vorteile einer 
theologischen Theorie wie der Zwei-Reiche­
Lehre Luthers für die Sozialethik kurz und 
leicht verständlich aufzuzeigen (58-64). 
Eine gediegene und wertvolle Arbeit also, 
die uns für den Ethiker und Kirchenpolitiker 
als unbedingt empfehlenswert erscheint. Ein 
Buch, das manches zum besseren Verständ­
nis des deutschsprachigen Protestantismus 
katholischerseits beitragen kann. Als Gesell­
schaftsethiker ist man überrascht von der 
Tatsache, daß die gemeinsame protestantisch­
katholische Basis im Naturrechtsdenken so 
stabil ist. Vielleicht müßte man fragen, ob 
die mit Moltmann heraufbeschworene Rich­
tung der „Theologie der Hoffnung" und die 
von ihr inspirierten gesellschaftspolitischen 


